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Die Schuldenbremse ist starrer als nötig
Deutsche Wirtschaftsweise empfehlen eine pragmatische Reform in drei Bereichen

RENÉ HÖLTSCHI, BERLIN

«Einstimmig» schlage der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung («Wirt-
schaftsweise») vor, die deutsche Schul-
denbremse an drei Stellen anzupassen,
hebt die Pressemitteilung zu einem am
Dienstag veröffentlichten Papier her-
vor. Das ist insofern tatsächlich bemer-
kenswert, als die fünf im Gremium ver-
tretenen Ökonominnen und Ökonomen
unter der Leitung von Monika Schnitzer
(Universität München) durchaus unter-
schiedliche finanzpolitische Positionen
vertreten.

Mit dem Sachverständigenrat greift
eine gewichtige Stimme in die Diskus-
sion über die Schuldenbremse ein, die
die Neuverschuldung begrenzt und seit
dem Haushaltsurteil des Bundesver-
fassungsgerichts von Mitte November
unter Druck steht wie selten zuvor.

Gestaffelte Defizitgrenze

Die «Wirtschaftsweisen» sind sich einig:
Die Schuldenbremse sei in ihrer gegen-
wärtigen Ausgestaltung starrer, als es zur
Aufrechterhaltung der Schuldentrag-
fähigkeit nötig sei. Damit beschränke
sie die fiskalischen Spielräume für zu-
kunftsgerichtete Ausgaben unnötig
stark. Mit Schuldentragfähigkeit ist die
Fähigkeit eines Schuldners (hier des
Staats) gemeint, den Zinsen und Rück-
zahlungen, die aufgrund der bisher auf-

genommenen Schulden entstehen, frist-
gerecht und in voller Höhe nachkom-
men zu können.

Eine «pragmatische Reform» könne
die Flexibilität der Finanzpolitik er-
höhen, ohne die Stabilität zu gefährden,
argumentieren die «Wirtschaftsweisen».
Dazu empfehlen sie, an drei Stellen an-
zusetzen.

Erstens schlagen sie vor, die zulässi-
gen Defizitgrenzen nach der Höhe des
gesamtstaatlichen Schuldenstands zu
staffeln. Derzeit ist die Defizitgrenze
(ausser in Notlagen wie der Corona-
oder der Energiekrise) immer gleich:
Das strukturelle (um Konjunkturein-
flüsse bereinigte) Defizit darf 0,35 Pro-
zent des Bruttoinlandprodukts (BIP)
nicht überschreiten. Das Papier ver-
weist auf Simulationsrechnungen, wo-
nach die Schuldenstandsquote (Staats-
schulden in Prozent des BIP) selbst bei
voller Ausschöpfung dieser Grenze und
bei regelmässigen Krisen mit höherer
Nettokreditaufnahme stetig und deut-
lich sinken wird.

Der Sachverständigenrat empfiehlt
deshalb eine Staffelung: Liegt die Schul-
denstandsquote unter 60 Prozent des
BIP, sollte ein strukturelles Defizit von
bis zu 1 Prozent des BIP zulässig sein.
Bei einer Schuldenquote zwischen 60
und 90 Prozent des BIP sollte die Defi-
zitgrenze auf 0,5 Prozent des BIP sin-
ken, und bei einer noch höheren Ver-
schuldung sollte die derzeitige Grenze
von 0,35 Prozent des BIP greifen.

Zweitens sollte laut dem Policy-
Brief die Ausnahmeklausel der Schul-
denbremse, die in Notlagen eine höhere
Neuverschuldung erlaubt, durch eine
Übergangsregel ergänzt werden. Diese
sollte festlegen, dass die Neuverschul-
dung während drei bis vier Jahren
schrittweise reduziert wird, bis die Re-
gelgrenze wieder erreicht ist.

Notlagen haben Nachwehen

Das Papier begründet dies damit, dass
ökonomische Krisen auch in den Jah-
ren nach einer akuten Notlage noch er-
hebliche Auswirkungen haben könn-
ten. Eine sofortige Konsolidierung des
Haushalts könne dann zu unnötig star-
ken negativen Impulsen für die noch
schwächelnde Volkswirtschaft führen.
Eine Übergangslösung sorge für zusätz-
liche Spielräume und verhindere gleich-
zeitig, dass ständig über die Ausrufung
neuer Notlagen diskutiert werde, so
wird die «Wirtschaftsweise» Ulrike Mal-
mendier zitiert.

Drittens fordert der Sachverständi-
genrat eine Reform der Konjunktur-
bereinigung. Durch eine symmetrische
Berücksichtigung der konjunkturellen
Lage erhöht diese die zulässige Neu-
verschuldung in mageren Jahren, wäh-
rend sie in fetten Jahren reduziert wird.
Die hierzu verwendeten Schätzverfah-
ren gelten aber als revisionsanfällig und
erschweren damit die Haushaltsplanung.
Moderne ökonometrische Schätzverfah-

ren könnten diese Revisionen reduzie-
ren, argumentieren die «Wirtschafts-
weisen» unter anderem.

Die Diskussion über die Schulden-
bremse hat nach dem Verfassungs-
gerichtsurteil, das die Ampelregierung
zu hektischen Korrekturen des Staats-
haushalts 2024 gezwungen hat, stark an
Fahrt gewonnen. Dabei wurden auch
Vorschläge in den Raum gestellt, die
das Regelwerk deutlich stärker lockern
würden als die Vorschläge des Sachver-
ständigenrats. Die «Wirtschaftsweise»
Veronika Grimm, die die Schulden-
bremse stets öffentlich verteidigt hat,
erklärte ihre Zustimmung zum Papier
damit, dass die Vorschläge die fiskali-
schen Spielräume moderat erweitern
würden, ohne die Schuldentragfähig-
keit zu gefährden.

Allerdings dürften auch weiter-
gehende Forderungen wieder auf den
Tisch kommen, sollte die Politik tatsäch-
lich eine Reform in Angriff nehmen. Die
Schuldenbremse ist indessen im Grund-
gesetz verankert, weshalb die meisten
Punkte nur mit einer Zweidrittelmehr-
heit des Bundestags und des Bundes-
rats (Gremium der Bundesländer) ge-
ändert werden könnten. Das gilt auch
für die Defizitgrenze von 0,35 Prozent
des BIP. Für eine Änderung brauchte es
neben der SPD und den Grünen auch
die Liberalen von Finanzminister Chris-
tian Lindner, der bis anhin an der Schul-
denbremse festhält, sowie Stimmen aus
der Opposition.

Dänemark krempelt seine Post um
Ein privater Logistiker übernimmt vom Staat den Zustelldienst für Briefe und verdoppelt die Preise

LINDA KOPONEN, TALLINN

Das Ende kommt in er Schweiz schlei-
chend. Zuerst schlossen in der Agglome-
ration immer mehr Postfilialen, jetzt er-
wägt der zuständige Bundesrat Albert
Rösti, die A-Post abzuschaffen. Statt an
fünf Tagen sollen Pöstlerinnen und Pöst-
ler nur noch drei Mal pro Woche Briefe
austragen. Offiziell sind diese Pläne
noch nicht, doch wenn Rösti mit seiner
Idee durchkommt, wird es die Post, wie
wir sie kennen, bald nicht mehr geben.

Weniger Briefe, höhere Kosten

Was das bedeuten könnte, zeigt ein
Blick nach Dänemark. Dort wurde
die postalische Grundversorgung per
1. Januar eingestellt. Seither haben sich
die Preise für Sendungen mehr als ver-

doppelt, im ganzen Land wurden bereits
mehr als 1000 Briefkästen abmontiert,
und Tageszeitungen werden nicht mehr
länger ausgetragen.

In Dänemark – wie in der Schweiz –
hat die Briefpost in den letzten Jahren
abgenommen. Wurden 1999 noch 1,46
Milliarden Briefe verschickt, waren es
seit 2020 weniger als 200 Millionen pro
Jahr. Dadurch sind die Kosten pro Sen-
dung stark gestiegen. Für Post Nord –
eine Holdinggesellschaft im Besitz der
Staaten Dänemark und Schweden –
wurde das einstige Kerngeschäft so zum
Verlustgeschäft.

Um die Grundversorgung – ein lan-
desweites Netz von Briefkästen und Post-
schaltern – sicherzustellen,zahlte der Staat
der dänischen Post bisher jährlich eine
Kompensation. 2022 erhielt das Unter-
nehmen 150 Millionen dänische Kronen

(umgerechnet 18,8 Millionen Franken),
doch laut Post Nord habe das nicht aus-
gereicht, um die Kosten zu decken.

Was also tun: noch mehr Geld für
einen Service ausgeben, den immer weni-
ger Personen nutzen, oder die Post als
Institution begraben? Eine breite Allianz
aus rechten und linken Parteien ent-
schied sich im Sommer 2023 dafür, den
landesweiten Service künftig dem freien
Markt zu überlassen. Das solle die Staats-
kasse entlasten und die Versorgung ver-
bessern, argumentieren die Befürworter.

Die Gesetzesänderung trifft vor
allem die dünn besiedelten ländlichen
Regionen. Dänemark ist eine der am
weitesten digitalisierten Gesellschaften
Europas, und trotzdem leben in dem
Land mit 5,8 Millionen Einwohnern
immer noch 300 000 Personen, die den
Kontakt mit Behörden und Ärzten vor-

wiegend analog pflegen.Viele von ihnen
wohnen auf dem Land.

Steffen Damsgaard,Vorsitzender des
ländlichen Bezirksrates, hat in einem
offenen Brief Befürchtungen geäussert,
dass es die Landbevölkerung sei, die am
Ende für die Gesetzesänderung bezah-
len müsse. Laut Damsgaard könnte es
zu einer Spaltung der Gesellschaft kom-
men: jene, die nicht auf die herkömm-
liche Post angewiesen sind, und jene, die
von diesem Kommunikationskanal ab-
hängig sind.

Um dies zu verhindern, wird der Staat
weiterhin die postalische Versorgung der
Inseln subventionieren, ebenso wie den
internationalen Briefverkehr und Sen-
dungen von und an blinde Personen.
Thomas Danielsen, der zuständige Ver-
kehrsminister, sagte nach dem Entscheid
zur Tageszeitung «Politiken», dass man
überall in Dänemark weiterhin Briefe
und Pakete erhalten werde, künftig aber
die freie Wahl zwischen den Anbietern
habe. Die Bevölkerung in den abgelege-
nen Ortschaften könne sich also gar auf
einen besseren Service freuen.

Analog geht fast nichts mehr

Für ein Fazit ist es noch zu früh. Mit
dem privaten Logistikunternehmen
DAO, das bisher nur Pakete auslieferte,
hat sich aber zumindest ein Mitbewer-
ber für die Briefpost gefunden. «Darauf
haben wir mehr als zwanzig Jahre ge-
wartet», wird der CEO des Unterneh-
mens in einer Medienmitteilung zitiert.
Um über DAO Briefe zu verschicken,
braucht man einen Code. Dieser ist über
eine App oder die Website erhältlich.

Der analogen Generation stehen
schwierige Zeiten bevor. Das neue
Jahr hat für viele ältere Däninnen und
Dänen bereits mit reichlich Verwirrung
begonnen, wie eine Seniorenorganisa-
tion berichtet. Mit dem Ende der posta-
lischen Grundversorgung sind nämlich
alte Briefmarken für den Inlandverkehr
wertlos geworden. Briefmarken ab dem
Jahr 2022 können zwar umgetauscht
werden, doch dafür muss man auf der
Website der Post ein Formular ausdru-
cken. Jenen, die kein Internet haben und
deshalb die herkömmliche Post nutzen,
hilft das wenig.

Die roten Briefkästen der dänischen Post werden nach und nach landesweit abmontiert. FRANCIS DEAN / CORBIS NEWS

Renault sagt
Börsengang der
E-Auto-Sparte ab
Die Produktionsziele des
Autobauers bleiben ambitioniert

JULIA MONN, PARIS

Ampere, das Elektroauto- und Soft-
ware-Segment von Renault, kommt
nun doch nicht an die Börse. Grund da-
für sei unter anderem die Lage an den
Märkten, teilte der französische Auto-
mobilhersteller am Montag mit. Im letz-
ten November wurde das Elektrofahr-
zeug-Geschäft von der Produktion von
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ge-
trennt. Rund 11 000 Mitarbeiter wurden
in das neue Unternehmen übergeführt,
davon sind etwa ein Drittel Ingenieure.
Die E-Auto-Sparte hätte bereits im ver-
gangenen Herbst an die Börse gebracht
werden sollen, der Börsengang wurde
jedoch auf das Frühjahr verschoben.

Analytiker waren skeptisch

Den Wert von Ampere schätzte der
Renault-CEO Luca de Meo auf 8 bis 10
Milliarden Euro, was etwa dem derzei-
tigen Marktwert von Renault entspricht.
Verschiedene Analytiker, darunter auch
jene der UBS und der britischen Bar-
clays Bank, waren jedoch skeptisch. Sie
sahen den Wert eher bei 3 bis 5 Milliar-
den Euro.

De Meo sagte denn auch vor einem
Kapitalmarkttag im November, bei dem
er um Investoren warb, dass der Bör-
sengang abgesagt würde, wenn die Be-
wertung der Firma zu niedrig ausfallen
sollte. Das Aus für den Börsengang kam
deshalb kaum überraschend und wurde
überwiegend positiv bewertet: «Wir hiel-
ten den Börsengang nicht für sinnvoll»,
sagte der Bernstein-Automobilanalyst
Daniel Roeska gegenüber Bloomberg.
Der Aktienkurs von Renault zog am
Dienstag sogar etwas an.

De Meo kündigte derweil an, auch
ohne Börsengang bei seinen ehrgeizi-
gen Zielvorgaben für Ampere zu blei-
ben. So will Renault bis 2028 die Kosten
für die Herstellung von Elektrofahrzeu-
gen um 40 Prozent senken. Das würde es
Ampere ermöglichen, E-Autos vor der
Konkurrenz zum gleichen Preis wie Ver-
brenner anzubieten. 2025 soll Ampere
300 000 Fahrzeuge verkaufen und im
Jahr 2031 eine Million.

Dies entspricht fast der Hälfte des-
sen, was Renault 2023 weltweit an Autos
abgesetzt hat. Insgesamt stieg der Ab-
satz des Autobauers mit den Marken
Renault, Dacia und Alpine 2023 um
neun Prozent. Gleichwohl hat sich der
französische Hersteller noch nicht da-
von erholt, dass ihm wegen des Ukraine-
Kriegs mit Russland ein wichtiger Ab-
satzmarkt weggebrochen ist.

Elektroautos weniger gefragt

Ausserdem lässt die Nachfrage nach
Elektrofahrzeugen generell nach. Eine
Reihe von Autobauern hat die Markt-
einführung neuer Modelle zurück-
gestellt, und Vermietungsfirmen haben
die Anschaffung von E-Autos für ihre
Flotten sistiert.

Auch die Konkurrenz aus China
nimmt stark zu. Angesichts des Wett-
bewerbsdrucks musste jüngst auch
der Marktführer Tesla seine Verkaufs-
preise senken und wies deshalb auf sin-
kende Gewinnmargen und langsame-
res Wachstum hin.

Bei Renault will man trotz derzeit
schlechtem Marktumfeld an der ein-
geschlagenen Strategie in der Elek-
tromobilität festhalten. Der französi-
sche Automobilhersteller gab deshalb
am Dienstag auch bekannt, dass er
Ampere aus eigener Kraft vorantrei-
ben werde. Man habe dafür genügend
Geld, sagte de Meo.

Neben Renault will auch der japani-
sche Partner Nissan weiterhin in Ampere
investieren. Mit Mitsubishi laufen die
Gespräch noch. Beide Autohersteller
hatten angekündigt, bei einem Börsen-
gang von Ampere bis zu 800 Millionen
Euro zu investieren. Auch der amerika-
nische Chipkonzern Qualcomm war als
Geldgeber gehandelt worden. Mit den
Amerikanern unterhält Renault bereits
eine Partnerschaft im Softwarebereich.
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Der Schweizer Steuerwettbewerb spielt
Die teuersten Gemeinden verlangen 2024 von betuchten Privatpersonen und Unternehmen etwa doppelt so viel wie die günstigsten Orte

HANSUELI SCHÖCHLI

Die Ansprüche von Lobbyisten und
dem breiten Publikum an die Staats-
kassen sind enorm, doch die Mittel des
Staats sind begrenzt. Diese Diskrepanz
steht für einen der ewigen Kernkon-
flikte in der Politik.

In der Schweiz entfallen über 60 Pro-
zent der Fiskaleinnahmen von Bund,
Kantonen und Gemeinden auf direkte
Steuern. Diese umfassen vor allem die
Einkommens- und Vermögenssteuern
von natürlichen Personen sowie die Ge-
winnsteuern von Unternehmen (juristi-
sche Personen). Die Spitzensteuersätze
auf den Einkommen natürlicher Perso-
nen belaufen sich heuer imDurchschnitt
aller Kantonshauptorte auf 33,3 Prozent.
Das zeigen die Daten zur Steuerbelas-
tung 2024.Erhoben hat diese Daten Pas-
cal Hinny, Steueranwalt in Zürich und
Professor an der Universität Freiburg.

Der Durchschnitt der Spitzensteuer-
sätze ist im Vorjahresvergleich um 0,3
Prozentpunkte gesunken. Diverse Kan-
tone haben die Steuern gesenkt (GR,
LU,NE,VD,ZH), in anderen Kantonen
gab es leichte Erhöhungen (NW, OW,
ZG).Hinter der Durchschnittsbelastung
stecken wie üblich grosse Unterschiede.
Die Bandbreite der Spitzensteuerbelas-
tung reicht von 20 Prozent (Freienbach
im Kanton Schwyz) bis 46 Prozent (di-
verse Gemeinden im Kanton Genf).

Versteckte Steuern via AHV

Grossverdiener wohnen eher an steuer-
günstigen Orten. Gemäss älteren Ana-
lysen ist dieser Steuertourismus ab Ein-
kommen von einigen hunderttausend
Franken statistisch sichtbar. Die durch-
schnittliche Steuerbelastung der Gross-
verdiener liegt deshalb effektiv einige
Prozentpunkte tiefer als der Durch-
schnitt aller Spitzensteuersätze. Ein
Teil der Steuerersparnis der Betroffe-
nen wird durch höhere Wohnkosten
kompensiert.

Trotz dem Steuertourismus weisen
die Tabellen zu den Spitzensteuersät-
zen die effektive Steuerbelastung der
Grossverdiener nicht völlig korrekt aus.
Denn nicht erfasst sind in den offiziellen
Steuersätzen die Zwangsabgaben für die
AHV:Abzüge auf Lohnteilen über etwa
100 000 Franken sind faktisch Steuern,
denn sie erhöhen die Rente des Betrof-
fenen nicht. Das lässt den effektiven
Steuersatz auf den betroffenen Löhnen
um rund 10 Prozentpunkte ansteigen.

Hinzu kommt noch die Vermögens-
steuer, die auf hohen Vermögen je nach
Kanton 0,1 bis etwa 0,7 Prozent aus-
macht. Bei einer Belastung von 0,3 Pro-
zent und einer angenommenen Vermö-
gensrendite von 3 Prozent ergäbe dies
faktisch eine Steuer von 10 Prozent der
Kapitalerträge; diese kommt zur norma-
len Einkommenssteuer auf Vermögens-
erträgen hinzu.

Alles in allem dürften angestellte
Grossverdiener im Mittel etwa 40 bis 45
Prozent ihrer deklarierten Einkommen
als Steuern abliefern.

Globale Mindeststeuer greift

Die Landschaft der Firmengewinnsteu-
ern ist dieses Jahr durch die Einführung
der globalen Mindeststeuer für Gross-
konzerne von 15 Prozent des Gewinns
geprägt. Im vergangenen Jahr lagen die
ordentlichen Gewinnsteuerbelastungen
in 18 von 26 Kantonen unter 15 Prozent;
die Bemessungsgrundlage gemäss Glo-
balstandard weicht allerdings von der
Schweizer Praxis etwas ab.

In der Schweiz greift seit diesem Jahr
bei Belastungen unter 15 Prozent eine
Ergänzungssteuer für jene Firmen, die
von der globalen Mindeststeuer betrof-
fen sind (internationale Unternehmen
mit Umsatz ab 750 Millionen Euro). Bis-
her haben vier Kantone beschlossen, ihre
Steuerbelastung in die Nähe von 15 Pro-
zent zu erhöhen (NE ab 2023, GE und
SH ab 2024 undVD ab 2025).Bei eigener
Erhöhung erhalten die Kantone die vol-
len Zusatzerträge. Bei Anpassung an die
globale Mindeststeuer via Ergänzungs-

steuer müssen die Kantone einenViertel
der Zusatzerträge dem Bund abliefern.

Gemessen an den Kantonshaupt-
orten liegt heuer die durchschnittliche
ordentliche Gewinnsteuerbelastung bei
14,6 Prozent. Seit 2008 ist dieser Durch-
schnitt laut einer Aufstellung der Bera-
tungsfirma KPMG um fast 5 Prozent-
punkte gesunken. Im Gegenzug gab es
weniger Steuerprivilegien.

Gemessen an den ordentlichen Ge-
winnsteuersätzen ist die Belastung in
der teuersten Gemeinde (Schelten im
Kanton Bern) rund doppelt so hoch wie
am günstigsten Ort (Meggen im Kanton
Luzern). Unter Berücksichtigung von
immer noch möglichen Sondervergüns-
tigungen sind die Differenzen zwischen
den teuersten und den günstigsten Kan-
tonen geringer.

Insgesamt sei die Schweiz nach wie
vor ein attraktiver Standort, sagt Pascal
Hinny.Die globale Mindestbesteuerung

werde aber den Unternehmensstandort
schwächen, «da die relativ tiefe Unter-
nehmensbesteuerung bisher ein bedeu-
tendes Unterscheidungsmerkmal gegen-
über vielen anderen Staaten war».

Ansturm auf Bundeskasse

Die Finanzlage in den Kantonen war
jüngst imMittel ziemlich gut.Mehr unter
Druck stand und steht die Bundeskasse.
Dies nicht nur,weil der Bund denGross-
teil der Corona-bedingten Sonderaus-
gaben schultern musste, sondern auch
wegen enormer Zusatzansprüche für
die kommenden Jahre. Die zwei gröss-
ten Brocken sind dabei die AHV und
die Armee, wo je ein Ausgabenwachs-
tum deutlich über dem erwartetenWirt-
schaftswachstum vorgesehen ist.

Da Sparübungen in der wohlstands-
verwöhnten Schweiz schon fast als Ver-
stoss gegen grundlegende Menschen-

rechte gesehen werden, dürfte frü-
her oder später die Frage von Steuer-
erhöhungen aufs Tapet kommen. Das
könnte zum Beispiel die Einkommens-
steuer, die Firmengewinnsteuer oder die
Mehrwertsteuer betreffen.

«Die Gewinnsteuern sind für Stand-
ortentscheide in der Praxis regelmässig
am wichtigsten», sagt Pascal Hinny zum
Vergleich dieser Steuern. Bedeutend sei
auch, ob Dividenden und Finanzierungs-
zinsen der Verrechnungssteuer unter-
liegen. Die Einkommenssteuern seien
derweil «erst in zweiter Linie ein Fak-
tor». Und: «Die Höhe der Mehrwert-
steuer ist für Standortentscheide von
Unternehmen praktisch irrelevant.»
Lies: Eine Erhöhung der Mehrwert-
steuer täte am wenigsten weh.

In der Schweiz scheint aber die
Standortattraktivität für Unternehmen
zurzeit keine grosse politische Bedeu-
tung zu haben: Man nimmt den Wohl-
stand als gottgegeben, kritisiert den
Preis des Wirtschaftserfolgs (hohe Ein-
wanderung) und zelebriert in erster
Linie den internen Verteilungskampf.

Zielkonflikt wahrscheinlich

Je nach Ausgestaltung der Progression
würde eine Erhöhung der Einkommens-
steuer unter Umständen eine deutlich
stärkere Umverteilung von oben nach
unten bringen als eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer – welche wegen der
höheren Sparquote der Gutbetuchten
eher degressiv wirkt. Die Verteilungs-
wirkungen der Firmengewinnsteuer
sind schwieriger abzuschätzen, weil Fir-
men eine Steuererhöhung wohl mindes-
tens zum Teil auf die Löhne abwälzen.
Dennoch dürfte die Gewinnsteuer mehr
Umverteilung von oben nach unten
bringen als die Mehrwertsteuer.

2022 machten die Steuern und die
Abgaben für öffentliche Sozialver-
sicherungen total 27 Prozent der Wirt-
schaftsleistung aus – praktisch gleich
viel wie im Jahr 2000. Im internationa-
lenVergleich ist diese Fiskalquote unter-
durchschnittlich. Doch einschliesslich
Zwangsabgaben für die Krankenkassen
und Pensionskassen ist die Schweiz laut
dem Länderverein OECD in der obe-
ren Hälfte der OECD-Mitgliedstaaten.

Pascal Hinny (Hrsg.): Steuerrecht 2024. Schult-
hess-Verlag, Zürich. 2024.

Zug verteidigt auch dieses Jahr seinen Status als steuergünstigster Kantonshauptort der Schweiz. STEFAN KAISER / LZM

Alles in allem dürften
angestellte Grossverdiener
im Mittel etwa 40 bis 45
Prozent ihrer
deklarierten Einkommen
als Steuern abliefern.

Einkommenssteuerbelastung für natürliche Personen 2024
Spitzensteuersätze, in Prozent

Kanton Hauptort Höchste Belastung Tiefste Belastung
Zug 22,2 Neuheim 23,3 Baar 22,1
Appenzell Innerrhoden 23,8 Oberegg 27,1 Appenzell 23,8
Obwalden 24,5 Lungern 27,0 Sarnen 24,5
Schwyz 25,0 Verschiedene 25,2 Freienbach 20,0
Nidwalden 25,3 Wolfenschiessen 25,7 Hergiswil 22,9
Uri 25,3 Sisikon 27,1 Seedorf 25,0
Schaffhausen 28,4 Verschiedene 31,1 Stetten 25,6
Luzern1 30,0 Luthern 34,3 Meggen 26,0
Appenzell Ausserrhoden 30,7 Hundwil 32,3 Teufen 26,8
Glarus 31,1 Glarus Nord 32,0 Glarus 31,1
Graubünden 31,6 Verschiedene 35,2 Rongellen 25,3
Thurgau 31,7 Arbon 34,3 Warth-Weiningen 26,9
St. Gallen 32,2 Wartau 33,2 Balgach 25,6
Solothurn 33,7 Bolken 37,6 Kammersrohr 29,2
Aargau2 34,4 Verschiedene 37,8 Oberwil-Lieli 29,1
Freiburg 35,3 Jaun 38,0 Greng 28,8
Wallis3 36,5 Leukerbad 40,0 Trient 35,5
Neuenburg 37,8 Verschiedene 39,8 Verschiedene 37,6
Waadt4 38,9 La Praz 39,5 Eclépens 35,0
Jura 39,0 Verschiedene 41,6 Les Breuleux 36,1
Zürich 39,7 Maschwanden 41,1 Kilchberg 33,6
Basel-Stadt 39,8 Basel 39,8 Bettingen 36,2
Tessin5 40,1 Verschiedene 41,2 Castel San Pietro 34,4
Bern 41,2 Schelten 45,5 Deisswil b. M. 36,9
Basel-Landschaft 42,2 Waldenburg 43,1 Verschiedene 38,5
Genf 45,0 Verschiedene 46,0 Genthod 41,1
Durchschnitt 33,3

1 LU: Der Gesamtbetrag der kantonalen Einkommenssteuer darf 22,8% des steuerbaren Einkommens (Ledige ohne Unterstützungspflichten) bzw. 22,4%
(Übrige) nicht übersteigen.
2 AG: Total der Einkommens- und Vermögenssteuer (Kanton und Gemeinden) beträgt höchstens 70% des Reineinkommens, aber mindestens die Hälfte der
gemäss ordentlichem Satz geschuldeten Vermögenssteuer.
3 VS: Übersteigt die Summe von Vermögenssteuer und Kantons- und Gemeindesteuern auf dem Nettovermögensertrag 20% des steuerbaren Nettoeinkom-
mens, besteht Anspruch auf Herabsetzung der Vermögenssteuer.
4 VD: Staats- und Gemeindesteuer dürfen total 30% des steuerbaren Einkommens nicht übersteigen. Die Gesamtbelastung auf Einkommen und Vermögen
darf für Kantons- und Gemeindesteuer 60% des steuerbaren Einkommens nicht übersteigen.
5 TI: Auf Antrag wird die kantonale und die kommunale Einkommenssteuer auf maximal 60% des Einkommens reduziert. Ab 2024 eventuell Erhöhung des
Kantonssteuerfusses von 97 auf 100% (Referendumsabstimmung hängig).

Informationsstand Mitte Januar 2024. Effektive Steuerbelastung; umfasst direkte Bundessteuer von 11,5%, kantonale Gewinnsteuersätze 2024 sowie
Gemeindesteuerfüsse 2024, soweit publiziert; ohne Kirchensteuern; aufsteigend nach Steuerbelastung am Kantonshauptort. Quelle: Pascal Hinny

Kanton Hauptort Höchste Belastung Tiefste Belastung
Zug 11,85 Neuheim 12,2 Baar 11,82
Nidwalden 11,97 Kantonaler Einheitssatz 11,97 Kantonaler Einheitssatz 11,97
Luzern 12,09 Luthern 13,16 Meggen 11,15
Glarus 12,31 Glarus Süd 12,59 Glarus 12,31
Appenzell Innerrhoden1 12,66 Kantonaler Einheitssatz 12,66 Kantonaler Einheitssatz 12,66
Uri 12,69 Sisikon 13,37 Seedorf 12,61
Obwalden 12,74 Kantonaler Einheitssatz 12,74 Kantonaler Einheitssatz 12,74
Appenzell Ausserrhoden 13,04 Kantonaler Einheitssatz 13,04 Kantonaler Einheitssatz 13,04
Basel-Stadt 13,04 Kantonaler Einheitssatz 13,04 Kantonaler Einheitssatz 13,04
Thurgau 13,22 Arbon 13,88 Warth-Weiningen 12,12
Schwyz2 13,91 Illgau 14,04 Verschiedene 11,75
Waadt3 14,0 La Praz 14,11 Eclépens 13,2
Freiburg 14,12 Verschiedene 14,7 Greng 12,66
St. Gallen 14,3 Kantonaler Einheitssatz 14,3 Kantonaler Einheitssatz 14,3
Genf 14,70 Verschiedene 14,81 Genthod 13,6
Graubünden 14,77 Kantonaler Einheitssatz 14,77 Kantonaler Einheitssatz 14,77
Neuenburg 14,89 Kantonaler Einheitssatz 14,89 Kantonaler Einheitssatz 14,89
Schaffhausen4 15,05 Oberhallau 15,88 Stetten 13,48
Aargau 15,07 Kantonaler Einheitssatz 15,07 Kantonaler Einheitssatz 15,07
Solothurn 15,29 Bolken 16,47 Feldbrunnen-St. Niklaus 13,85
Basel-Landschaft5 15,9 Verschiedene 15,9 Giebenach 14,63
Jura6 16,0 Verschiedene 16,67 Les Breuleux 15,25
Wallis7 17,07 Verschiedene 17,07 Verschiedene 17,0
Tessin8 19,16 Verschiedene 19,52 Castel San Pietro 17,12
Zürich 19,61 Wildberg 20,14 Kilchberg 17,31
Bern9 21,04 Schelten 22,79 Verschiedene 19,41
Durchschnitt 14,63

1 AI: Auf Antrag Reduktion der Gewinnsteuer um 25% auf sofort ausgeschütteten Gewinnen.
2 SZ: Anstelle einer Gewinnsteuer fällt eine Minimalsteuer (Kapitalsteuer) an, wenn Letztere die Gewinnsteuer übersteigt.
3 VD: Ab 2025: 14,7% für Gewinne über 10 Mio. Fr.
4 SH: Gilt ab Reinertrag von 15 Mio. Fr. Darunter ist die Belastung tiefer.
5 BL: Ab 2025: 13,5%.
6 JU: Ab 2026: 15,0%.
7 VS: 11,9% auf den ersten 250000 Fr. des steuerbaren Gewinns.
8 TI: Ab 2024 eventuell Erhöhung des Kantonssteuerfusses von 97 auf 100% (Referendumsabstimmung hängig).
9 BE: 13,5% auf den ersten 10000 Fr. des steuerbaren Gewinns, dann abgestuft bis 21,04% Grenzsteuersatz.

Informationsstand Mitte Januar 2024. Effektive Steuerbelastung; umfasst direkte Bundessteuer, Kirchensteuer, kantonale Steuersätze und -füsse 2024
sowie Gemeindesteuerfüsse 2024, soweit publiziert; aufsteigend nach Steuerbelastung am Kantonshauptort. Quelle: Pascal Hinny / hus.

Ordentliche Gewinnsteuerbelastung für Unternehmen 2024
Spitzensteuersätze in Prozent


